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Vorwort 

Dieses Buch sollte eigentlich ein ganz anderes werden - eine für Dissertationen 
nicht ganz untypische Erfahrung,  wie mir inzwischen von vielen Seiten berichtet 
wurde. Erste Ideen zu dieser Arbeit entstanden während eines Praktikums im Brüs-
seler Büro der EKD nach dem 1. juristischen Staatsexamen 1998. Damals bekam 
ich einen unmittelbaren Eindruck von den durch das Europarecht veranlaßten 
Transformationsprozessen  des deutschen Staatskirchenrechts. Nach der Rückkehr 
an die Universität, nunmehr als wissenschaftlicher Mitarbeiter, wollte ich diesen 
Prozessen weiter nachgehen. Bei der Beschäftigung mit dem Thema ergab sich 
aber zusehends, daß zur Beschreibung des Wandels zunächst das Objekt der Verän-
derung selbst umfangreicher  als zunächst geplant in den Bl ick zu nehmen ist. Hier-
bei konzentrierten sich die Überlegungen bald auf öffentlich-rechtliche  Religions-
gemeinschaften i. S. d. Art. 137 V WRV - auch motiviert durch das Verfahren  der 
Zeugen Jehovas vor dem Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesverfassungs-
gericht. Der europarechtliche Ausgangspunkt fand dabei in der Dissertation als 
fortlaufendes  erkenntnisleitendes Interesse und dann in einem Abschlußkapitel 
Beachtung. Daß trotz dieser Beschränkung auf deutsche öffentlich-rechtliche  Reli-
gionsgemeinschaften das Thema ausufern kann, dokumentiert das vorgelegte Werk 
(leider) hinreichend. 

In der relativ kurzen Zeit bei der EKD sind vielfältige Kontakte entstanden, die 
sich nicht nur fachlich bei der Entstehung dieser Arbeit bewährt haben. Für die 
Unterstützung mit Rat, Auskunft, Diskussion und Material habe ich mich bei Hei-
drun Tempel (jetzt Bundeskanzleramt), Dr. Joachim Gaertner, Dr. Riccarda Di l l 
und Anne Gidion (jetzt Bundespräsidialamt) ganz herzlich zu bedanken. 

Die Arbeit wurde an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf  im Wintersemester 2002/2003 als Dissertation angenom-
men. Die Disputation fand am 30. Oktober 2002 statt. Eingereicht wurde die 
Arbeit Ende März 2002; danach erschienene Literatur wurde im Fußnotenapparat 
nur noch ausgewählt berücksichtigt. 

Betreut wurde die Dissertation von Prof.  Dr. Martin Morlok, an dessen Lehrstuhl 
ich, zunächst an der FernUniversität in Hagen, dann an der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf,  in der Zeit des Lesens und Schreibens tätig war und bei dem 
ich akademische Heimat fand. Für die Freiheit und Förderung, für die zeitlichen 
Möglichkeiten des selbständigen Wirkens, die inspirierende und ermutigende 
Atmosphäre, die Diskussionen und Anregungen, die weiterführenden Hinweise 
und die gelegentliche „sanfte" Kri t ik kann ich meinem engagierten Lehrer nur von 
Herzen danken. 
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Dank gilt auch dem Zweitgutachter, Prof.  Dr. R. Alexander Lorz, für die Mühen 
der Gutachtertätigkeit, die mir hilfreiche Hinweise einbrachte. 

Ein Großteil der Arbeit ist 2001/2002 am heimischen Schreibtisch in Heidel-
berg entstanden. Ohne die stete Diskussion mit den Kollegen vor Ort wäre dies so 
nicht möglich gewesen. Hervorzuheben sind Prof.  Dr. Stefan Huster und Dr. Chri-
stian Walter. Merci ! 

Zu den Druckkosten trugen die Hanns-Lilje-Stiftung, Hannover, das Bundesmini-
sterium des Inneren, die Badische Landeskirche, der Freundeskreis der Juristischen 
Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf,  die Evangelische Kirche von 
Westfalen sowie die Evangelische Kirche im Rheinland namhafte Beträge bei, 
wofür besonderer Dank auszusprechen ist. Die Hanns-Lilje-Stiftung förderte 
zugleich die Mitwirkung im Arbeitskreis „Recht und Theologie". 

Gewidmet ist die Arbeit meiner Frau, die mir nicht nur die Religionsphilosophie 
und Theologie nahe brachte. Ohne unser permanentes „Frühstücksseminar" wäre 
das Buch so nicht entstanden. Für Bella Bahr! 

Heidelberg, Weihnachten 2002 Hans Michael  Heinig 
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Einleitung 

Religionsrecht1 begründet einen Status der Freiheit, Gleichheit, Öffentlichkeit 
und Differenz  und: Religionsrecht ist Mehrebenenrecht - dies sind die beiden 
Kernthesen der vorliegenden Arbeit in „lexikalischer Ordnung".2 

Religionsrechtliche Normen lassen sich verfassungsdogmatisch und -theoretisch 
in den vier Dimensionen der Freiheit, Gleichheit, Öffentlichkeit  und Differenz  ana-
lysieren und sortieren - so lautet die eine These. Diese Aussage zielt nun nicht auf 
ein Religionsrecht sub specie aeternitatis, sondern auf eine ganz konkrete, positive 
Rechtsordnung, nämlich zunächst die der Bundesrepublik Deutschland unter dem 
verfassungsrechtlichen  Auspizium des Grundgesetzes und sodann die Rechtsord-
nung der Europäischen Union. 

1 Zur Terminologie Staatskirchenrecht / Religions(verfassungs)recht  und ihrer Programma-
tik Λ. Hollerbach,  HStR VI, § 138, Rn. 1 ff.;  ders.,  FS Schmitz, 1994, S. 869 ff.;  ders.,  KuR 
1997, 1 ff.  = 110, 49 ff.;  G. Czermak,  NVwZ 1999, 743 ff.;  M. Heinig,  ZEE 43 (1999), 294 
(295 f.); C. Walter,  Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht?,  in: R. Grote/T. 
Marauhn (Hrsg.), Religionsfreiheit  zwischen individueller Selbstbestimmung, Minderheiten-
schutz und Staatskirchenrecht, 2001, S. 215 ff.;  A. Hense, Staatskirchenrecht oder Religions-
verfassungsrecht?,  in: A. Haratsch u. a. (Hrsg.), Religion und Weltanschauung im säkularen 
Staat, 2001, S. 9 ff.;  C. Görisch,  NVwZ 2001, 885 ff.  vor dem Hintergrund der Betitelung 
durch P. Mikat,  Religionsrechtliche Schriften, 2. Halbbde., 1974 und P. Häberle,  „Staatskir-
chenrecht" als Religionsrecht der verfaßten Gesellschaft (1976/1978), in: ders., Verfassung 
als öffentlicher  Prozeß, 3. Aufl. 1998, S. 329 ff.;  s.a. bereits J. Heckel,  FS Smend, 1952, 
S. 103 (106 f.). Speziell zum (nicht nur) titularischen Überschritt vom deutschen Staatskir-
chenrecht zum europäischen Religionsverfassungsrecht  P. Häberle,  AöR 121 (1996), 677 ff.; 
ders.,  Das Verhältnis von Staat und Kirchen im europäischen Einigungsprozeß, in: ders., Eu-
ropäische Verfassungslehre  in Einzelstudien, 1999, S. 219 (228 f.); H.-T. Conring,  Korpora-
tive Religionsfreiheit  in Europa, 1998, S. 9 ff.;  L. d. Fleurquin,  European Journal for Church 
and State Research 3 (1996), 135 ff.;  M. Heinig,  a. a. O.; C. Walter,  a. a. Ο.; M. Vachek,  Das 
Religionsrecht der Europäische Union im Spannungsfeld zwischen mitgliedstaatlichen Kom-
petenzreservaten und Art. 9 EMRK, 2000, insb. S. 13 ff.  Die Präferenz  für die Rede vom 
„Religions(verfassungs)recht"  gründet einerseits auf ihrem paritätischen, andererseits auf 
ihrem stärker die grundrechtliche Komponente hervorhebenden Mehrwert. Ein gegenüber 
religiöser Freiheit und Partizipation skeptischer Zungenschlag soll dagegen ausdrücklich 
nicht mit der begrifflichen  Neujustierung verbunden sein; gleichfalls scheint der Begriff  des 
„Staatskirchenrechts" nicht delegitimiert oder gar verfassungswidrig.  Deshalb sind die fol-
genden Ausführungen auch von einer pragmatischen Flexibilität geprägt, die ihr Vorbild in 
der Urteilsbegründung des BVerfG vom 19. Dezember 2000 findet, in dem wohl erstmals 
prominent im verfassungsgerichtlichen  Sprachgebrauch vom „freiheitlichen Religions- und 
Staatskirchenrecht" bzw. von der „Freiheitlichkeit des Religionsverfassungsrechts"  die Rede 
ist (cf. BVerfGE 102, 370 [388 f. und öfter]). 

2 Im Sinne von J. Rawls,  Eine Theorie der Gerechtigkeit (1971), 7. Aufl. 1993, S. 283. 
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Ein religions(verfassungs)rechtlicher  Status der Freiheit, Gleichheit, Öffentlich-
keit und Differenz  läßt sich gleichermaßen sinnvoll Individuen, Kollektiven und 
Korporationen zuschreiben.3 Exploriert und explaniert werden soll er im Rahmen 
dieser Arbeit freilich vorrangig für Religionsgesellschaften,4 genauer: für öffent-
lich-rechtliche Religionsgesellschaften i. S. d. Art. 140 GG/Ar t . 137 V WRV.5 

Dabei differenziert  der „vielfält ige" Status in weiten Bereichen nicht zwischen 
unterschiedlichen Rechtsformen organisierter Religion. Insoweit läßt sich in der 
Darstellung unterscheiden zwischen den allgemeinen staatskirchenrechtlichen 
Rahmenbedingungen für Religionsgesellschaften gleich welcher Organisations-
form nach dem Grundgesetz (3. Kap.) und dem besonderen verfassungsrechtlichen 
Status der öffentlich-rechtlichen  Körperschaft  für Religionsgesellschaften, der die 
bezeichneten vier Säulen spezifisch (re)formuliert  (4. Kap.). 

Die Lehre eines Status der Freiheit, Gleichheit und Öffentlichkeit  ist der Partei-
rechtswissenschaft  entlehnt.6 Konrad Hesse führte sie in den disziplinaren Sprach-
gebrauch ein.7 Eine Übersetzung dieser Formel in das Staatskirchenrecht findet 

3 Zur Dreigliederung religionsfreiheitlicher  Gewährleistungen dergestalt, daß zwischen 
individuellem, kollektivem und korporativem Handeln unterschieden wird, siehe etwa M. 
Morlok,  in: H. Dreier (Hrsg.), GG, Art. 4 Rdnr. 68. 

4 Während die Weimarer Reichsverfassung in Anlehnung an die Terminologie der Pauls-
kirchenverfassung  und Art. 84 EGBGB von korporativ organisierter Religion als „Religi-
onsgesellschaften" spricht, heißt es in Art. 7 III GG „Religionsgemeinschaften". In Sache 
bezeichnen beide Begriff  Gleiches, auch der Verfassungsausschuß der Weimarer National-
versammlung kannte beide Formulierungen (L. Richter,  Kirche und Schule in den Beratun-
gen der Weimarer Nationalversammlung, 1996, S. 345 Fn. 318); entsprechend werden sie 
in dieser Arbeit synonym gebraucht. Die Bezeichnung „Religionsgesellschaft" betont im 
Vergleich zur Titulierung als „Gemeinschaft" in der Tradition der Kollegialtheorie (cf. infra 
2. Kap./I.) das individuell-mitgliedschaftliche (A.  Hollerbach,  HStR VI, § 138 Rdnr. 21) 
wie korporative Moment im Vergleich zum kollektiven. Alle drei Dimensionen sind grund-
gesetzlich gleichberechtigt geschützt. Der Begriff  „Kirche" wird in der Verfassung dagegen 
nur in negativer Form in Art. 137 I WRV („Es gibt keine Staatskirche.") und Art. 136 IV 
WRV („Niemand darf  zu einer kirchlichen Handlung ... gezwungen werden.") verwendet 
{Hollerbach,  ebenda). Zur Begriffgeschichte  auch K.  Obermayer,  BK, Art. 140 GG (Zweit-
bearb. 1971) Rdnr. 37. Im folgenden wird zuweilen von „Kirche" gesprochen, wenn aus 
historischen oder soziologischen Gründen die traditionell in Deutschland tätigen und 
geschichtlich gewachsenen Volkskirchen ausschließlich oder im besonderer Weise ange-
sprochen werden sollen. Manchmal sind aber auch, wie sich dann aus dem Zusammenhang 
ergibt, Religionsgesellschaften im allgemeinen gemeint. Siehe zum Sprachgebrauch auch 
H. Weber,  Die Religionsgemeinschaften als Körperschaften  des öffentlichen  Rechts, 1966, 
S. 21 f. Wie bei der Bezeichnungsfrage „Staatskirchenrecht,,/„Religionsverfassungsrecht" 
soll auch hier ein - im Sinne Roman Herzogs  - unverkrampfter  Sprachgebrauch gepflegt 
werden, und daß heißt eben auch: mit deutlicher Tendenz zu der Terminologie, die inklusi-
onsaffiner  ist. 

5 Auf die Nennung der Inkorporationsnorm für die Weimarer „Kirchen"artikel in das 
Grundgesetz wird im folgenden verzichtet. Art. 140 GG wäre also, soweit sich die Ausfüh-
rungen auf das Grundgesetz beziehen, zu ergänzen. 

6 Als vierte Komponente ist dort das Gebot innerparteilicher Demokratie aus Art. 2112 GG 
zu nennen. 



Einleitung 

sich beim Nestor der deutschen Verfassungsrechtslehre  nur in Ansätzen.8 Dies 
dürfte nicht zuletzt der Sorge geschuldet sein, daß eine Parallelführung  der Seman-
tik mit einer Identität in den Rechten (und Rechtsdogmatiken) verwechselt werden 
könnte. Es sei deshalb ausdrücklich betont, daß die hier erfolgende Umschreibung 
der verfassungsrechtlichen  Stellung von öffentlich-rechtlichen  Religionsgemein-
schaften zwar vom Parteienrecht inspiriert ist, auch wird im folgenden sporadisch 
verfassungstheoretische  Komparatistik betrieben (die man gemeinhin Verbände-
verfassungsrecht  nennt),9 gleichwohl ist der religions(verfassungs)rechtliche  Status 
der Freiheit, Parität, Öffentlichkeit  und Differenz  von Religionsgesellschaften als 
selbständiger am spezifischen Normenmaterial zu entwickeln. 

Ein Status der Freiheit, Gleichheit, Öffentlichkeit  und Differenz  bedeutet „unter 
dem Grundgesetz":10 

- Religionsgesellschaften sind rechtlich frei  von besonderer staatlicher Ingerenz 
und frei  zu einer ihrem religiösen Selbstverständnis entsprechenden Entfaltung 
(3. Kap. I.). Diese Freiheit wird durch die öffentlich-rechtliche  Rechtsform für 
Religionsgesellschaften effektiviert  (4. Kap. I.). 

- Religionsgesellschaften sind rechtlich von „gleicher Ehre",11 denn nur gleiche 
Anerkennung läßt religiöse Freiheit effektiv  werden. Die religionspolitische 
Aufgabe der Stiftung und Mitt lung des religiösen Friedens bedarf  unter den Be-
dingungen des religiösen Pluralismus der Parität (3. Kap. III.). Der Status der 
Gleichheit kommt dabei auch darin zum Ausdruck, daß der Körperschaftsstatus 
gemäß Art. 137 V 2 WRV allen Religionsgesellschaften offensteht  (4. Kap. IV. 
und VI.). 

7 Κ  Hesse, VVDStRL 17 (1959), S. 1 (28 ff.);  ders.,  Grundzüge des Verfassungsrechts  der 
Bundesrepublik Deutschland, S. 77 ff.; cf. a. P. Häberle,  JuS 1967, 64 (71 ff.);  M. Morlok,  in: 
H. Dreier (Hrsg.), GG, Art. 21 Rdnr. 46 ff.; H. M. Heinig/T.  Streit,  Jura 2000, 393 ff. 

8 Κ  Hesse spricht in Bezug auf Religionsgemeinschaften zumindest von einem speziellen 
„Status der Freiheit und Unabhängigkeit" (Verfassungsrecht,  S. 206) bzw. „der Selbständig-
keit und Öffentlichkeit"  (ZevKR 5 [1956], 62 [73]), dort freilich noch im Sinne der Koordi-
nationslehre - dazu maßgeblich H. Marré,  DVB1. 1966, 10 ff.;  im Überblick M. Germann, 
Art. Koordinationslehre, in: RGG4 Bd. 4, 2001, Sp. 1668; H. Quaritsch,  Der Staat 5 (1966), 
451 ff.  sowie pointiert bis polemisch M. Kleine,  Institutionalisierte Verfassungswidrigkeiten 
im Verhältnis von Staat und Kirchen unter dem Grundgesetz, 1993, S. 59 ff.;  ferner  D. Ehlers, 
Der Bedeutungswandel im Staatskirchenrecht, in: B. Pieroth, (Hrsg.), Verfassungsrecht  und 
soziale Wirklichkeit in Wechselwirkung, 2000, S. 85 (85 ff.) m. w. N. - ; zum Status der Frei-
heit den koordinationsrechtlichen Standpunkt revidierend Κ  Hesse, ZevKR 11 (1964/1965), 
337 (346 ff.). Cf. a. M. Morlok,  in: H. Dreier (Hrsg.), GG, Art. 4 Rdnr. 78, insb. Fn. 230. 

9 Cf. 1. Kap. IV. und öfter (m. w. N.). 
10 Cf. programmatisch zu dieser Subordinationsformel  M. Heckel,  VVDStRL 26 (1968), 
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